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Wichtigste Ergebnisse der Ratstagung

Task Force "Mittelmeerraum'

Der Rat hat den Bericht der Kommission tiber die Durchfiihrung der operativen Mafsnahmen im
Rahmen der Task Force "Mittelmeerraum" zur Kenntnis genommen und die bisherigen Fortschritte
begriift.

Er hat festgestellt, dass die Lage im Mittelmeerraum allen Mitgliedstaaten grofie Sorge bereitet. Die
von der Task Force vorgeschlagenen Initiativen miissen unter aktiver Beteiligung aller Akteure
rasch umgesetzt werden,; nur so kann den Mitgliedstaaten an den siidlichen und ostlichen Grenzen
bei der Bewdltigung der Probleme, mit denen sie zur Zeit zu kdmpfen haben, geholfen werden.

Der Europdische Rat wird sich mit dem Thema Asyl und Migration auf seiner néichsten Tagung am
26./27. Juni 2014 im Rahmen einer breiteren und ldngerfristigen politischen Perspektive erneut
befassen, wenn strategische Leitlinien fiir die weitere legislative und operative Planung im Bereich
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts festgelegt werden.

Kiinftige Entwicklung des Bereichs Justiz und Inneres

Die Justiz- und Innenminister haben eine abschlieflende Aussprache iiber die kiinftige Entwicklung
des JI-Bereichs gefiihrt. Der Vorsitz wird die Standpunkte des Rates in einem Schreiben an den
Prdsidenten des Europdischen Rates darlegen; dieses Schreiben soll in die strategischen Leitlinien
einflieffen, die der Europdische Rat auf seiner Tagung am 26./27. Juni festlegen wird.

Der Vorsitz kiindigte an, dass der Rat unter dem italienischem und unter dem lettischen Vorsitz auf
die Frage der strategischen Leitlinien zuriickkommen wird, um zu erortern, wie sie umgesetzt
werden sollen.

Ausliindische Kimpfer und Riickkehrer

Der Rat hat die Frage der ausldndischen Kdmpfer und Riickkehrer aus Sicht der Terrorismus-
bekdmpfung, unter besonderer Beriicksichtigung Syriens, ausfiihrlich erortert.

Die Innenminister begriifSten den Bericht des EU-Koordinators und stellten fest, dass die Anstren-
gungen intensiviert werden miissen. Uberdies miissen die Vorschldge fiir etwaig neue Mafinahmen
in den genannten prioritiren Bereichen weiterverfolgt und so rasch wie méglich umgesetzt werden.

Die europdischen auslindischen Kdmpfer sind ein sehr ernst zu nehmendes Problem, dem weiterhin
grofite Bedeutung beigemessen werden muss, auch unter dem Gesichtspunkt der inneren Sicherheit
der EU, wie der jiingste Anschlag im Jiidischen Museum in Briissel gezeigt hat. Dieser Anschlag hat
deutlich gemacht, dass alle Akteure ihre Zusammenarbeit, vor allem auf dem Gebiet des Informa-
tionsaustauschs, verstarken miissen.
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Europol

Der Rat hat sich auf eine allgemeine Ausrichtung zum Vorschlag fiir eine Verordnung iiber die
Agentur der Europdischen Union fiir die Zusammenarbeit und die Aus- und Fortbildung auf dem
Gebiet der Strafverfolgung (Europol) geeinigt. Diese allgemeine Ausrichtung ist Grundlage fiir die
Verhandlungen mit dem Europdischen Parlament iiber die endgiiltige Fassung der Verordnung.

EU-Korruptionsbekimpfungsbericht

Der Rat hat Schlussfolgerungen zu dem von der Europdischen Kommission im Februar dieses
Jahres vorgelegten Bericht iiber die Korruptionsbekdmpfung in der EU verabschiedet.

Datenschutz

Der Rat hat eine partielle allgemeine Ausrichtung zu spezifischen Aspekten des Verordnungs-
entwurfs zur Schaffung eines allgemeinen EU-Datenschutzrahmens festgelegt. Die partielle allge-
meine Ausrichtung erstreckt sich auf die Bestimmungen tiber den rdumlichen Anwendungsbereich,
auf die Definitionen der Begriffe "verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften” und
"internationale Organisationen" und auf die Ubermittlung personenbezogener Daten an Dritt-
Staaten oder internationale Organisationen.

Der Rat hat anhand eines vom Vorsitz ausgearbeiteten Dokuments eine Orientierungsaussprache
tiber den Mechanismus der "einzigen Anlaufstelle” gefiihrt. Der kiinftige Vorsitz wird sich auf Fach-
ebene weiter mit dieser Frage befassen. Der griechische Minister fiir Justiz, Transparenz und
Menschenrechte und Prdsident des Rates, Charalambos ATHANASSIOU, erkldrte Folgendes: "Wir
haben viel Miihe auf diesen Vorschlag verwandt. Inzwischen sind wir so weit vorangekommen, dass
wir eine partielle allgemeine Ausrichtung festlegen konnten. Die heutige Einigung ist eine gute
Grundlage fiir die weiteren Beratungen."”

Verfahrensgarantien fiir Kinder

Der Rat hat sich auf eine allgemeine Ausrichtung zum Vorschlag fiir eine Richtlinie iiber
Verfahrensgarantien in Strafverfahren fiir verddchtige oder beschuldigte Kinder verstdndigt. Die
allgemeine Ausrichtung ist Grundlage fiir die Verhandlungen mit dem Europdischen Parlament
tiber die endgiiltige Fassung der Verordnung.

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass Kinder in der Lage sind, ein gegen sie laufendes
Strafverfahren zu verstehen und ihm zu folgen, und dass sie ihr Recht auf ein faires Verfahren
wahrnehmen konnen. Mit dem Vorschlag wird ferner angestrebt, eine erneute Straffdlligkeit von
Kindern zu verhindern und ihre soziale Integration zu férdern.

Insolvenzverfahren

Der Rat hat eine Orientierungsaussprache tiber den Vorschlag fiir eine Verordnung zur Anderung
der geltenden Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 iiber Insolvenzverfahren gefiihrt.

Die vorgeschlagene Verordnung zielt darauf ab, grenziiberschreitende Insolvenzverfahren effizi-
enter und wirksamer zu machen, um ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts und seine
Belastbarkeit in Krisenzeiten zu gewdhrleisten. "Ich danke allen Mitgliedstaaten fiir ihre Mitarbeit.
In diesen Vorschlag, der fiir den hellenischen Vorsitz in der gegenwdrtigen Wirtschafiskrise oberste
Prioritdt hatte, haben wir viel Arbeit investiert”, betonte der griechische Justizminister.
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Europiiische Staatsanwaltschaft

Der Rat ist vom Vorsitz iiber den Sachstand beziiglich des Vorschlags fiir eine Verordnung zur
Errichtung einer Europdischen Staatsanwaltschaft (European Public Prosecutor's Office — EPPO)
unterrichtet worden. Die Minister haben den im Dokument des Vorsitzes enthaltenen Text als
Grundlage fiir die kiinftigen Beratungen begriifst.

Die vorgeschlagene Verordnung soll die Bekdmpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen
Interessen der Union dadurch unterstiitzen, dass eine hierfiir zustindige Europdische Staatsanwalt-
schaft errichtet wird.
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ERORTERTE PUNKTE

INNERES

Europol

Der Rat einigte sich auf eine allgemeine Ausrichtung zum Vorschlag fiir eine Verordnung iiber die
Agentur der Europdischen Union fiir die Zusammenarbeit und die Aus- und Fortbildung auf dem

Gebiet der Strafverfolgung (Europol) (10033/14). Diese allgemeine Ausrichtung ist Grundlage fiir
die Verhandlungen mit dem Europdischen Parlament i{iber die endgiiltige Fassung der Verordnung.

Eines der Ziele des Kommissionsvorschlags (8229/13) bestand darin, dass Europol die Européische
Polizeiakademie (CEPOL) mit den von dieser bisher wahrgenommenen Aufgaben iibernimmt, so
dass eine einzige europdische Strafverfolgungsagentur geschaffen wird und die bestehenden
Beschliisse betreffend Europol und CEPOL' aufgehoben werden.

Auf seiner Tagung vom 6./7. Juni 2013 hatte der Rat eine erste Orientierungsaussprache iiber die
vorgeschlagene Verordnung gefiihrt, wobei sich die tiberwiegende Mehrheit der Delegationen
gegen die Zusammenlegung ausgesprochen hatte, vor allem weil dies aus ihrer Sicht fiir keine der
beiden Agenturen von Vorteil wére und sie nicht liberzeugt sind, dass hierdurch Einsparungen
erzielt werden konnten. Am 3. Mérz 2014 beschloss der Rat, alle diesbeziiglichen Vorschriften aus
dem Entwurf der Europol-Verordnung zu streichen, und forderte die Kommission auf, einen neuen
Vorschlag fiir eine "Lissabonisierung" von CEPOL vorzulegen.

Abgesehen von der Zusammenlegung hat der neue Verordnungsentwurf in erster Linie zum Ziel,
den geltenden Europol-Beschluss des Rates® zu "lissabonisieren”, und zwar insbesondere
Vorschriften {iber die parlamentarische Kontrolle aufzunehmen, die Vorschriften iiber die externen
Beziehungen von Europol an die neuen Vertragsbestimmungen anzupassen und den Européischen
Datenschutzbeauftragten zur Datenschutzkontrollinstanz von Europol zu ernennen. Zudem soll
Europol eine flexible und moderne Datenverwaltungsregelung erhalten und seine Steuerung an die
allgemeinen Leitlinien fiir Agenturen angepasst werden.

Beschluss 2005/681/JHA (ABI. L 256 vom 1.10.2005, S. 63).
2 Beschluss 2009/371/JHA (OJ L 121, 15/05/2009, p. 37).
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Auslidndische Kampfer

Der Rat erdrterte ausfiihrlich die Frage der ausldndischen Kédmpfer und Riickkehrer aus Sicht der
Terrorismusbekdmpfung, unter besonderer Beriicksichtigung Syriens. Dabei stiitzte er sich auf ein
Dokument, das der EU-Koordinator fiir die Terrorismusbekdmpfung in enger Abstimmung mit der
Europiischen Kommission und dem EAD erstellt hat.

Die Innenminister begriifiten den Bericht des EU-Koordinators und stellten fest, dass die Anstren-
gungen intensiviert werden miissen. Uberdies miissten die Vorschlige fiir etwaig neue Mafinahmen
in den genannten prioritiren Bereichen weiterverfolgt und so rasch wie moglich umgesetzt werden.

Die Minister hielten fest, dass die européischen auslédndischen Kémpfer ein sehr ernst zu nehmendes
Problem sind, dem weiterhin grofte Bedeutung beigemessen werden muss, auch unter dem
Gesichtspunkt der inneren Sicherheit der EU, wie der jlingste Anschlag im Jiiddischen Museum in
Briissel gezeigt hat. Dieser Anschlag hat deutlich gemacht, dass alle Akteure ihre Zusammenarbeit,
vor allem auf dem Gebiet des Informationsaustauschs, verstiarken miissen.

Die Minister hoben hervor, dass die vorhandenen Instrumente und die Maflnahmen, die in unter-
schiedlichen Bereichen bereits ergriffen worden sind, voll ausgeschopft werden miissen und dass in
Anbetracht der engen Zusammenhénge zwischen innerer und duflerer Dimension fortgesetzt mit
Drittlindern zusammengearbeitet werden muss. Diesbeziiglich betonten die Minister, dass der
Koordinator fiir die Terrorismusbekdmpfung eine wichtige Rolle bei der Koordinierung der internen
und externen Aspekte der Terrorismusbekdmpfung spielt.

Im Juni 2013 hatte der Rat erklért, dass er das vom Koordinator vorgeschlagene Mafinahmenpaket
weitgehend unterstiitzt, und seine Arbeitsgruppen beauftragt, erforderlichenfalls Umsetzungs-
maBnahmen auszuarbeiten.

Im Dezember 2013 hat der Rat vier prioritére Bereiche ermittelt, in denen Mafinahmen der EU zur
Unterstiitzung der Bemiihungen der Mitgliedstaaten besonders niitzlich wéren: Pravention, Infor-
mationsaustausch/Ermittlung und Aufspiiren von Reisebewegungen, strafrechtliche Reaktion und
Zusammenarbeit mit Drittldndern.

Der Strom der aus der EU und aus Drittlindern nach Syrien reisenden auslédndischen Kdmpfer hat
bisher noch nicht abgenommen, vielmehr scheint er noch weiter zuzunehmen.
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Uberarbeitete Strategie der EU zur Bekimpfung von Radikalisierung und Anwerbung fiir
den Terrorismus

Der Rat verabschiedete die tiberarbeitete Strategie der EU zur Bekdmpfung von Radikalisierung
und Anwerbung fiir den Terrorismus (9956/14).

Diese Uberarbeitung war von den Innenministern im Juni 2013 angefordert (9447/13) und nach
Vorlage der Kommissionsmitteilung "Priavention der zu Terrorismus und gewaltbereitem Extre-
mismus fithrenden Radikalisierung" (5451/14) vom Januar dieses Jahres vorgenommen worden.

Oberstes Ziel der Strategie sollte es sein, zu verhindern, dass Menschen sich radikalisieren, radika-
lisiert werden und fiir den Terrorismus angeworben werden, und somit zu verhindern, dass eine
neue Generation von Terroristen heranwéchst.

Hierfiir gilt es nach der {liberarbeiteten Strategie,

- Sicherheit, Recht und Chancengleichheit fiir alle zu férdern,

— dafiir zu sorgen, dass die Stimmen der Mehrheit die der Extremisten {ibertonen,

- die Kommunikation der staatlichen Stellen zu verbessern,

— gegen den Terrorismus gerichtete AuBerungen zu unterstiitzen,

— die Radikalisierung und Anwerbung fiir den Terrorismus im Internet zu bekdmpfen,

- in allen einschldgigen Sektoren flir Ausbildung, Kapazititenaufbau und Einsatz von Prak-
tikern an vorderster Front zu sorgen,

— Einzelpersonen und die Zivilgesellschaft im Hinblick auf Stirkung der Resilienz zu
unterstiitzen,

— Initiativen zum Ausstieg aus der Terrorismus-Szene zu unterstiitzen,

— weitere Forschung zu Trends und Herausforderungen im Bereich der Radikalisierung und
Anwerbung fiir den Terrorismus zu unterstiitzen,

— interne und externe Arbeiten zur Bekdmpfung der Radikalisierung anzugleichen.
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Task Force "Mittelmeerraum"'

Der Rat nahm den Bericht der Kommission (/0067/14) iiber die Durchfiihrung der operativen
MafBnahmen im Rahmen der Task Force "Mittelmeerraum" zur Kenntnis. Er begriiite zudem die
Fortschritte, die in den fiinf in der Kommissionsmitteilung genannten Kernbereichen bislang
erreicht worden sind; diese zeigen, dass sich alle Beteiligten aktiv in den Prozess einbringen.

Der Rat stellte fest, dass die Lage im Mittelmeerraum allen Mitgliedstaaten grofle Sorge bereitet,
denn alles deutet darauf hin, dass sich die derzeitige Entwicklung fortsetzen und die Lage noch
weiter verschirfen wird. Die von der Task Force vorgeschlagenen Initiativen miissen unter aktiver
Beteiligung aller Akteure rasch umgesetzt werden; nur so kann den Mitgliedstaaten an den
stidlichen und 6stlichen Grenzen bei der Bewiltigung der Probleme, mit denen sie zur Zeit zu
kédmpfen haben, geholfen werden.

Der Rat nahm ferner die verschiedenen Vorschlidge der Mitgliedstaaten, die einem stdrkeren
Migrationsdruck ausgesetzt sind, zur Kenntnis und beauftragte seine Vorbereitungsgremien, diese
weiter zu priifen.

Er ersuchte zudem die Kommission, ihn und seine Vorbereitungsgremien weiter iiber die Durch-
fiihrung der einschldgigen MaBnahmen zur Bewéltigung der gro3ten Herausforderungen im
Zusammenhang mit Asyl- und Einwanderungsfragen auf dem Laufenden zu halten.

AuBerdem erinnerte der Vorsitz daran, dass sich der Europédische Rat mit dem Thema Asyl und
Migration auf seiner ndchsten Tagung am 26./27. Juni 2014 im Rahmen einer breiteren und langer-
fristigen politischen Perspektive erneut befassen wird, wenn strategische Leitlinien fiir die weitere
legislative und operative Planung im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts festgelegt
werden.

Die Task Force "Mittelmeerraum" war nach der Tagung des Rates (JI) vom 7./8. Oktober 2013
eingesetzt worden, um festzustellen, welche Instrumente der EU zur Verfligung stehen und wie sie
effizienter eingesetzt werden kdnnen, um Tragddien, wie sie sich vor der Kiiste Lampedusas
ereignet haben, kiinftig zu verhindern.

Weitere Informationen sind dem Hintergrundvermerk zu entnehmen.
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GEMEINSAME TAGUNG DER INNEN- UND JUSTIZMINISTER

Kiinftige Entwicklung des JI-Bereichs

Die Justiz- und Innenminister fiihrten eine abschlieende Aussprache iiber die kiinftige Entwick-
lung des JI-Bereichs. Der Vorsitz wird die Standpunkte des Rates in einem Schreiben an den Prisi-
denten des Europdischen Rates darlegen, damit sie in die strategischen Leitlinien, die der Euro-
pdische Rat auf seiner Tagung am 26./27. Juni festlegen wird, einflieBen.

Der Vorsitz kiindigte an, dass der Rat unter dem italienischem und unter dem lettischen Vorsitz auf
die Frage der strategischen Leitlinien zuriickkommen wird, um zu erdrtern, wie sie umgesetzt
werden sollen.

Im Dezember 2009 hatte der Europdische Rat das Stockholmer Programm verabschiedet, ein mehr-
jéhriges Instrument zum Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts fiir die
Jahre 2010-2014.

Da mit dem Vertrag von Lissabon groBere Anderungen im Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht
eingefiihrt wurden, sollten die kiinftigen Entwicklungen auf diesem Gebiet unter Berlicksichtigung
von Artikel 68 AEUV, wonach der Europédische Rat diesbeziiglich "die strategischen Leitlinien fiir
die gesetzgeberische und operative Programmplanung festlegt", erdrtert werden.

In seinen Schlussfolgerungen vom 27./28. Juni 2013 hatte der Europdische Rat die kiinftigen
Vorsitze beauftragt, im Hinblick auf seine Tagung im Juni 2014 Erdrterungen iiber die kiinftigen
strategischen Leitlinien im Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht aufzunehmen. Der litauische
Vorsitz — der erste Vorsitz nach der Annahme der Schlussfolgerungen — hat diese Erorterungen im
Rahmen einer Ministeraussprache am 18./19. Juli 2013 auf der informellen Ratstagung in Vilnius
initiiert. Der griechische Vorsitz hat sie auf der informellen Ministertagung am 23./24. Januar 2014
in Athen und auf der Tagung des Rates (Justiz und Inneres) im Mérz 2014 fortgesetzt.
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Anwendung des Artikels 10 des Protokolls 36 zu den Vertrigen

Der Rat lieB3 sich dariiber informieren, wie weit die Vorbereitungen auf das Ende des fiir ehemalige
MaBnahmen der dritten Siule seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon geltenden Ubergangszeit-
raums (30. November dieses Jahres) vorangekommen sind. Der Vorsitz erklirte, dass die dies-
beziiglichen Beratungen unter dem italienischen Vorsitz fortgesetzt werden.

Nach dem Protokoll (Nr. 36) zum Vertrag von Lissabon kann das Vereinigte Konigreich bis zum

31. Mai 2014 entscheiden, ob es an die rund 130 MaBlnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit und der
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, die vom Ministerrat vor dem Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon einstimmig angenommen worden sind (ehemalige Maflnahmen der dritten Saule), weiter
gebunden sein oder ob es sein Opt-Out-Recht wahrnehmen will.

Gemal Artikel 10 Absatz 4 dieses Protokolls hat das Vereinigte Konigreich dem Rat im Juli 2013
mitgeteilt, dass es in Bezug auf diese Mafinahmen von seinem Opt-Out-Recht Gebrauch machen
wird (siehe Schreiben /2750/13). Nach dem Protokoll gelten somit simtliche vor dem Inkrafttreten
des Vertrags von Lissabon angenommenen ehemaligen Rechtakte der dritten Sdule ab dem

1. Dezember nicht mehr.

Allerdings kann das Vereinigte Konigreich nach dem Protokoll (Nr. 36) dem Rat in der Folge jeder-
zeit mitteilen, dass es sich an Rechtsakten, die fiir das Vereinigte Konigreich nicht mehr gelten,
wieder beteiligen mdchte; in diesem Fall finden die einschldgigen Bestimmungen iiber die Bedin-
gungen und Verfahren fiir die Beteiligung des Vereinigten Konigreichs (d.h. die Protokolle Nr. 19
und Nr. 21) Anwendung. Das Vereinigte Konigreich hat bereits informell angekiindigt, dass es sich
an einigen der betreffenden Rechtsakte wieder beteiligen mochte. Zwischen der Kommission und
dem Vereinigten Konigreich und im Rat finden bereits erste Gespréiche hiertiber statt.

Fiir MaBBnahmen, die nicht zum Schengen-Besitzstand gehoren (z.B. Européischer Haftbefehl,
Europol, Eurojust, Austausch von Strafregisterdaten, Zusammenarbeit in Strafsachen und Straf-
verfahren usw.) muss das Vereinigte Konigreich bei der Kommission beantragen, wieder an den
Malnahmen beteiligt zu werden. Die Kommission kann dem Antrag stattgeben oder Bedingungen
fiir die Teilnahme des Vereinigten Konigreichs stellen. Wenn das Vereinigte Konigreich die Bedin-
gungen ablehnt oder sie nicht innerhalb von vier Monaten erfiillt, kann der Rat mit der Angelegen-
heit befasst werden; dieser entscheidet dann mit qualifizierter Mehrheit (ohne die Stimme des
Vereinigten Konigreichs) iiber den Antrag.

Fiir die Schengen-MafBinahmen (z.B. SIS 11, polizeiliche Zusammenarbeit im Rahmen von Schengen
usw.) muss das Vereinigte Konigreich den Antrag beim Rat stellen; dieser entscheidet dann
einstimmig (mit der Stimme des Vereinigten Konigreichs).

In beiden Fallen miissen sich die Organe der Union und das Vereinigte Konigreich nach dem Proto-
koll (Nr. 36) bemiihen, das grofStmogliche Mal} an Beteiligung des Vereinigten Konigreichs am
Besitzstand der Union beziiglich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts wiederher-
zustellen, ohne dass die praktische Funktionsfahigkeit seiner verschiedenen Bestandteile ernsthaft
beeintrachtigt wird, und unter Wahrung von deren Kohéirenz.
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Richtlinie iiber die Vorratsdatenspeicherung

Der Rat erorterte die Folgen der Ungiiltigerkldarung der Richtlinie 2006/24/EG {iiber die Vorrats-
speicherung von Daten, die bei der Bereitstellung 6ffentlich zugénglicher elektronischer Kommuni-
kationsdienste oder 6ffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden (Richtlinie
iiber die Vorratsspeicherung von Daten).

Der Europiische Gerichtshof hatte diese Richtlinie in seinem Urteil vom 8. April fiir ungiiltig
erklért.

Nach der Richtlinie miissen die Mitgliedstaaten Anbieter 6ffentlich zugénglicher elektronischer
Kommunikationsdienste und Betreiber 6ffentlicher Kommunikationsnetze verpflichten, Verkehrs-
und Standortdaten fiir einen Zeitraum zwischen sechs Monaten und zwei Jahren auf Vorrat zu
speichern, wobei es den Mitgliedstaaten iiberlassen bleibt, die Lange dieses Zeitraums in ihrem
jeweiligen Recht festzulegen.

Die Vorratsspeicherung soll gewéhrleisten, dass die Daten zum Zwecke der Ermittlung, Fest-
stellung und Verfolgung von schweren Straftaten, wie sie von jedem Mitgliedstaat in seinem natio-
nalen Recht bestimmt werden, zur Verfiigung stehen.

EU-Korruptionsbekimpfungsbericht

Der Rat verabschiedete Schlussfolgerungen zu dem von der Europdischen Kommission im Februar
dieses Jahres vorgelegten Bericht iiber die Korruptionsbekdmpfung in der EU.

In diesen Schlussfolgerungen (9969/14) unterstreicht er, dass der Bericht ein wertvolles Instrument
darstellt, wenn es darum geht, die Anstrengungen zur Korruptionsbekdmpfung zu verstarken und
unionsweit hohe Standards fiir die Korruptionsbekdmpfung zu fordern, und dass er als weiterer
Schritt auf dem Weg zu einem EU-weiten, auf Integritdtswerten beruhenden Raum zu sehen ist.

Zudem fordert er die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine
Uberpriifung der dem Bericht zugrunde liegenden Methode in Angriff zu nehmen, um das politische
Gewicht und den politischen Wert des Berichts zu steigern. Dabei soll besonders darauf geachtet
werden, die Mitgliedstaaten bereits wahrend der Faktensammlung einzubeziehen, damit objektive
und zuverldssige Daten erhoben werden.
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Ferner ersucht der Rat die Mitgliedstaaten, weitere Anstrengungen zu unternechmen, um Korrup-
tionsverhiitungsmafinahmen zu férdern und ihre nationalen Antikorruptionsgesetze und -strategien
tatsdchlich durchzusetzen, wobei ihm bewusst ist, dass die Gegebenheiten von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat unterschiedlich sind.

AuBerdem fordert er die Kommission nachdriicklich auf, in kiinftigen Berichten auch die beste-
henden Integrititsstrategien der EU-Organe einer Uberpriifung zu unterziehen, und plédiert dafiir,
dass die EU der GRECO' in vollem Umfang beitritt.

Die Kommission hat den EU-Korruptionsbekdmpfungsbericht (6/173/14) im Februar 2014 verab-
schiedet. Das Dokument vermittelt ein klares Bild von der Lage in jedem Mitgliedstaat, d.h. davon,
welche Mallnahmen bereits eingeleitet wurden, wo es noch Probleme gibt, welche Strategien funk-
tionieren und in welchen Bereichen Verbesserungen vorgenommen werden konnten.

Jahresbericht der Agentur fiir Grundrechte (FRA)
Der Rat nahm den Jahresbericht der Agentur fiir Grundrechte (FRA) zur Kenntnis.

Das Ziel der Agentur besteht nach Artikel 2 ihrer Griindungsverordnung (Verordnung (EG)

Nr. 168/2007) darin, den relevanten Organen, Einrichtungen, Amtern und Agenturen der Euro-
paischen Union und ihrer Mitgliedstaaten in Bezug auf die Grundrechte Unterstiitzung zu gewéhren
und ihnen Fachkenntnisse bereitzustellen. Deswegen hat sie die Aufgabe, einen Jahresbericht zu
verdffentlichen, in dem sie die Probleme und Fortschritte bei den Grundrechtsfragen, die in ihren
Zusténdigkeitsbereich fallen, beschreibt.

In ihrem diesjdhrigen Bericht hat die Agentur zudem versucht, einen Beitrag zur Debatte {iber das
Nachfolgeprogramm zum Stockholmer Programm zu leisten, um die Grundrechte fest im EU-
Politikzyklus zu verankern.

Jahresbericht 2014 der EU-Drogenbeobachtungsstelle

Der Rat nahm Kenntnis von den Erldauterungen der Européischen Beobachtungsstelle fiir Drogen
und Drogensucht zu ihrem Jahresbericht 2014 (10032/14), der zuverléssige Informationen zur aktu-
ellen Drogenlage in Europa enthélt und eine solide Grundlage fiir die Drogenpolitik darstellt.

Die Gruppe der Staaten gegen Korruption (GRECO) wurde 1999 vom Europarat eingesetzt,
um die Einhaltung seiner Korruptionsbekdmpfungsstandards durch die Staaten zu
tiberwachen.
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JUSTIZ

Datenschutzverordnung

Der Rat nahm eine allgemeine Ausrichtung zu spezifischen Aspekten des Verordnungsentwurfs zur
Schaffung eines allgemeinen EU-Datenschutzrahmens an (10349/14).

Die partielle allgemeine Ausrichtung umfasst den Wortlaut von Artikel 3 Absatz 2 (rdumlicher
Anwendungsbereich), die jeweiligen Definitionen von unternehmensinternen Datenschutz-
vorschriften und "internationalen Organisationen" (Artikel 4 Nummern 17 und 21) sowie die Uber-
mittlung personenbezogener Daten an Drittstaaten oder internationale Organisationen (Kapitel V)
des Verordnungsentwurfs.

Der Vorsitz prézisierte, dass das Einvernehmen in dem Versténdnis erzielt wurde, dass Folgendes
gilt:

- Nichts ist vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist;

— die Vereinbarung schlieBt kiinftige Anderungen an Kapitel V, die der Gesamtkohirenz der
Verordnung dienen, nicht aus;

- damit wird horizontalen Fragen wie der Rechtsform des Instruments oder Bestimmungen
iber delegierte Rechtsakte nicht vorgegriffen;

- dies stellt kein Mandat fiir den Vorsitz dar, einen informellen Trilog mit dem Europdischen
Parlament {iber den Text aufzunehmen.

Der Rat fithrte anhand eines vom Vorsitz ausgearbeiteten Dokuments eine Orientierungsaussprache
tiber den Mechanismus der "einzigen Anlaufstelle" (10739/14). Der Vorsitz hielt abschlie8end fest,
dass die in dem Dokument eingeschlagene Richtung von einer Vielzahl von Mitgliedstaaten positiv
aufgenommen wird und der kiinftige Vorsitz auf dieser Grundlage weiter am Mechanismus der
"einzigen Anlaufstelle" arbeiten wird.
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In Anbetracht des raschen technologischen Fortschritts und der Globalisierung hat die Europiische
Kommission im Januar 2012 ein Legislativpaket zur Aktualisierung und Modernisierung der
Grundsitze der Datenschutzrichtlinie von 1995 (Richtlinie 95/46/EG)" unterbreitet, damit die
Datenschutzrechte auch kiinftig gewédhrleistet sind. Das Paket enthélt eine Mitteilung, in der die
Ziele der Kommission dargelegt sind (5852/12), sowie zwei Gesetzgebungsvorschlédge als
Legislativpaket: eine Verordnung zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) (5853/12) sowie
eine Richtlinie zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die zustindigen Behorden zum Zwecke der Verhiittung, Aufdeckung, Untersuchung oder
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Verkehr solcher Daten fiir
Polizei und Justiz (5833/12).

Datenschutzrichtlinie

Der Rat wurde vom Vorsitz iiber den Sachstand (9873/14) beziiglich des Vorschlags fiir eine Richt-
linie zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
zustidndigen Behdrden zum Zwecke der Verhiitung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung
von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr unterrichtet.

Insolvenzverfahren

Der Rat fiihrte eine Orientierungsaussprache iiber den Vorschlag fiir eine Verordnung zur Anderung
der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 iiber Insolvenzverfahren (10284/14). Uber die Erwigungs-
griinde und Anhénge, die ausgespart blieben, wird in den Fachgruppen noch weiter beraten. Diese
allgemeine Ausrichtung ist Grundlage fiir die Verhandlungen mit dem Europdischen Parlament iiber
die endgiiltige Fassung der Verordnung.

Die vorgeschlagene Verordnung zielt darauf ab, grenziiberschreitende Insolvenzverfahren effi-
zienter und wirksamer zu machen, um ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts und seine
Belastbarkeit in Krisenzeiten zu gewihrleisten. Dieses Ziel steht im Einklang mit den aktuellen
politischen Prioritdten der Europdischen Union, d.h. Unterstiitzung der wirtschaftlichen Erholung,
eines nachhaltigen Wachstums, hoherer Investitionen und der Erhaltung von Arbeitspldtzen im
Sinne der Strategie Europa 2020 sowie Gewéhrleistung einer stetigen Entwicklung und des Fort-
bestands von Unternehmen entsprechend dem "Small Business Act".

Die vorgeschlagene Verordnung wird ferner den seit dem Inkrafttreten der geltenden Insolvenz-
verordnung 2002 eingefiihrten Entwicklungen im Insolvenzrecht der Mitgliedstaaten Rechnung
tragen.

Der Vorschlag war von der Kommission im Dezember 2012 vorgelegt worden (/7883/12).

Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (4B/. L 281 vom 23.11.1995).
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Verfahrensgarantien fiir Kinder in Strafverfahren

Der Rat versténdigte sich auf eine allgemeine Ausrichtung zum Vorschlag fiir eine Richtlinie {iber
Verfahrensgarantien in Strafverfahren fiir verddchtige oder beschuldigte Kinder (10065/14). Diese
allgemeine Ausrichtung ist Grundlage fiir die Verhandlungen mit dem Europdischen Parlament iiber
die endgiiltige Fassung der Richtlinie.

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass Kinder in der Lage sind, ein gegen sie laufendes
Strafverfahren zu verstehen und ihm zu folgen, und dass sie ihr Recht auf ein faires Verfahren
wahrnehmen konnen. Mit dem Vorschlag wird ferner angestrebt, eine erneute Straffdlligkeit von
Kindern zu verhindern und ihre soziale Integration zu férdern.

Die Kommission legte ithren Vorschlag am 27. November 2013 zusammen mit einer Empfehlung
iiber Verfahrensgarantien in Strafverfahren fiir verdachtige oder beschuldigte schutzbediirftige
Personen vor. Die als endgiiltige Fassung tibermittelte Empfehlung betrifft Erwachsene.

Eurojust

Der Rat fiihrte eine 6ffentliche Aussprache iiber die Agentur der Européischen Union fiir justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust). Die Minister billigten das Ergebnis der Beratungen des
CATS' iiber die Leitungsstruktur der Agentur und beschlossen, den Text in der Anlage des vom
Vorsitz erstellten Dokuments (9486/2/14 REV 2) als Ausgangspunkt fiir weitere Beratungen in der
Gruppe zu nutzen.

Mit dem Vorschlag der Kommission werden Aufbau und Leitungsstruktur von Eurojust erheblich
verindert. Die wichtigsten Anderungen betreffen die Unterscheidung zwischen den operativen und
den Verwaltungsfunktionen des Kollegiums, die Einrichtung eines Exekutivausschusses, neue
Bestimmungen iiber die jdhrliche und die mehrjéhrige Programmplanung, die Vertretung der
Kommission im Kollegium, wenn es als Verwaltungsrat handelt, und im Exekutivausschuss sowie
eine detaillierte Beschreibung der Zustdndigkeiten und Aufgaben des Verwaltungsdirektors.

Mit dieser neuen Verordnung werden Funktionsweise und Aufbau von Eurojust im Einklang mit
dem Vertrag von Lissabon verschlankt. Ferner wird Eurojust grofere demokratische Legitimitét
verliehen: Das Europidische Parlament und die nationalen Parlamente werden kiinftig stirker an der
Bewertung der Aktivitdten von Eurojust beteiligt.

Die Kommission hatte ihren Vorschlag im Juli 2013 vorgelegt (12566/13).

! CATS: Koordinierungsausschuss fiir den Bereich der polizeilichen und justiziellen

Zusammenarbeit in Strafsachen.
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Europiische Staatsanwaltschaft

Der Rat wurde vom Vorsitz iiber den Sachstand beziiglich des Vorschlags zur Errichtung einer
Européischen Staatsanwaltschaft (European Public Prosecutor's Office — EPPO) unterrichtet. Die
Minister begriifiten den im Dokument des Vorsitzes enthaltenen Text (9834/1/14 REV 1) als Grund-
lage fiir die kiinftigen Beratungen mit der Maf3gabe, dass der Text weiterer Priifung durch die
Gruppe bedarf.

Die Minister bestitigten das Prinzip einer kollegialen Struktur der Européischen Staatsanwaltschaft
als Ausgangspunkt fiir weitere Beratungen. Zudem bestétigten sie den Grundsatz der vorrangigen
Zusténdigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft fiir die strafrechtliche Untersuchung und
Verfolgung bei Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union.

Im Mirz 2014 beriet der Rat iiber die Struktur der Europdischen Staatanwaltschaft sowie iiber die
Abgrenzung ihrer Aufgaben und Zusténdigkeiten. Die Minister waren sich in Bezug auf die
Struktur der Européischen Staatsanwaltschaft generell darin einig, dass sie auf einem Kollegium
von Staatsanwiélten aus den Mitgliedstaaten aufbauen sollte.

Die vorgeschlagene Verordnung soll die Bekdmpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen
Interessen der Union dadurch unterstiitzen, dass eine hierfiir zustindige Europdische Staatsanwalt-
schaft errichtet wird. Die Rechtsgrundlage und die Vorschriften fiir die Errichtung der Européischen
Staatsanwaltschaft finden sich in Artikel 86 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union (AEUV). Die Annahme der vorgeschlagenen Verordnung erfolgt gemél einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren: der Rat beschlieft einstimmig nach Einholung der Zustimmung des Euro-
pdischen Parlaments. Lisst sich im Rat keine Einstimmigkeit erzielen, so kann nach den Vertragen
eine Gruppe von mindestens neun Mitgliedstaaten eine Verstirkte Zusammenarbeit begriinden.

Die Kommission hatte ihren Vorschlag am 17. Juli 2013 vorgelegt (/2558/13).

Sonstiges

Unter dem Punkt "Sonstiges" wurde der Rat iiber den Sachstand bei einer Reihe vorliegender
Gesetzgebungsvorschldge informiert, u.a. iber

— die Richtlinie {iber die Bedingungen fiir die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaats-
angehorigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Teilnahme an einem Schiiler-
austausch, einem bezahlten oder unbezahlten Praktikum, einem Freiwilligendienst oder zur
Ausiibung einer Au-pair-Beschiftigung;

— die Verordnung iiber das Gemeinsame Europdische Kaufrecht.
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Die Kommission stellte ihre Mitteilung zur Anwendung der Richtlinie 2009/52/EG iiber Mindest-
standards fiir Sanktionen und Maflnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehdrige ohne
rechtmifigen Aufenthalt beschiftigen (10062/14) und die Mitteilung iiber die Bedingungen fiir die
Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehdrigen zur Ausiibung einer hochqualifizierten
Beschiftigung ("Blaue Karte der EU") (10060/14) vor, die am 22. Mai 2014 angenommen worden
waren.

Die schwedische Delegation informierte die Minister {iber das Ergebnis des vom 14.-16. Mai in
Stockholm abgehaltenen Siebten Globalen Forums {iber internationale Migration und Entwicklung.

Die slowenische Delegation informierte die Minister tiber das Ergebnis des informellen Treffens der
Innenminister im Rahmen des Brdo-Prozesses (Brdo pri Kranju, Slowenien, 2./3. Juni 2014).

Der Vorsitz unterrichtete die Minister {iber das Ergebnis des Seminars zu dem Thema "Wie konnen
die EU-Mitgliedstaaten Hassverbrechen wirksam bekdmpfen? Forderung der Meldung und
Gewihrleistung einer angemessenen Erfassung von Hassverbrechen", das am 28./29. April 2014 in
Thessaloniki veranstaltet wurde.

Die Kommission informierte iiber das Ergebnis des europdischen Roma-Gipfels, der am 4./5. April
2014 in Briissel abgehalten wurde.

Die Kommission informierte die Minister iiber die Beziehungen zwischen der EU und den USA in
Datenschutzfragen, insbesondere iiber das Datenschutz-Rahmenabkommen ("umbrella agreement")
und die Safe-Harbour-Entscheidung.

Die Kommission stellte das Pilotprojekt zur Vernetzung der Insolvenzregister in sieben Mitglied-
staaten vor (Deutschland, Osterreich, Tschechische Republik, Estland, Slowenien, Ruménien und
die Niederlande).

Die italienischen Minister unterrichteten den Rat tiber die Priorititen des kommenden italienischen
EU-Vorsitzes in den Bereichen Justiz und Inneres.

Der kommende italienische Vorsitz wird einen Beitrag zur vollstindigen Umsetzung der vom Euro-
péischen Rat im Juni 2014 anzunehmenden strategischen Leitlinien fiir den JI-Bereich leisten und er
wird den europdischen Organen den sensiblen Ubergangsprozess erleichtern.

Fiir den Bereich des Inneren ist Folgendes vorgesehen:

Fragen in Zusammenhang mit der Migration und der Kontrolle der Aullengrenzen werden auch
weiterhin weit oben auf der Tagesordnung stehen, um eine europédische Antwort auf gegenwértige
und bevorstehende Herausforderungen — unter anderem durch konkrete Folgemafnahmen zu den
Arbeiten der Mittelmeer-Task Force und durch Annahme konkreter Praventivmalnahmen gegen die
illegale Migration in die EU und den Verlust von Menschenleben auf See — herbeizufiihren. Beson-
dere Beachtung werden Synergien zwischen der internen und externen Dimension des JI-Bereichs
und die Interaktion aller potenziellen Akteure bei der Bekdmpfung des Menschenhandels und der
Schleusung von Migranten finden.
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Was die legale Migration anbelangt, so wird der italienische Vorsitz die Verhandlungen tiber die
Richtlinie betreffend Studenten und Forscher fortsetzen und er wird die Nutzung legaler Migra-
tionswege fordern, wobei er sich auf die Verbindung zwischen Migration und Wachstum
konzentrieren wird, einschlieBlich durch Erleichterung der Einreise von Bona-fide-Reisenden in die
EU, durch Beitrdge zu den Verhandlungen iiber die jiingsten Vorschlige der Kommission iiber die
Neufassung des Visakodexes und durch die Einflihrung des Kurzaufenthaltsvisums ("circulation
visa").

Im Asylbereich wird der italienische Vorsitz mogliche Initiativen im Bereich der gegenseitigen
Anerkennung nationaler Entscheidungen iiber Asylantrdge, der Zusammenlegung von Aufnahme-
zentren auf EU-Ebene, um etwaigen Krisensituationen und besonderem Druck gewachsen zu sein,
sowie der Notfallplanung und des Krisenmanagements fordern.

Schwerpunkte im Bereich der inneren Sicherheit werden Beratungen iiber die organisierte Krimi-
nalitdt und deren Bemiihungen zur Unterwanderung der legalen Wirtschaft und der 6ffentlichen
Auftragsvergabe bilden, wobei der Bekdmpfung der Geldwéasche und der Korruption sowie der
Einziehung von Ertridgen aus Straftaten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Umset-
zung der Strategie der inneren Sicherheit und ihre Uberarbeitung werden ebenfalls zu den Priori-
taten zéhlen, ebenso wie die Bekdmpfung des Terrorismus unter dem Aspekt der Priavention von
und des Schutzes vor terroristischen Handlungen, insbesondere solchen, die von Einzeltitern oder
auslidndischen Kdmpfern begangen werden.

Justizbereich:

Im Bereich des Zivilrechts werden jene Dossiers besondere Aufmerksamkeit erhalten, die zum
Wirtschaftswachstum beitragen kdnnen, beispielsweise die Uberarbeitung der Verordnung iiber
Insolvenzverfahren, die Uberarbeitung der Verordnung zur Einfiihrung eines europiischen
Verfahrens flir geringfiigige Forderungen und die Verordnung iiber die Vereinfachung der
Annahme bestimmter 6ffentlicher Urkunden und die Abschaffung der Echtheitspriifungen.

Datenschutz ist ein vorrangiger Aufgabenbereich des italienischen Vorsitzes, der bestrebt ist,
erhebliche Fortschritte beim Datenschutzpaket zu erzielen und beim Informationsaustausch mit
Drittlindern hohe Standards beim Recht auf Schutz personlicher Daten zu gewéhrleisten.

Im Bereich des Strafrechts wird sich der Vorsitz darauf konzentrieren, die Verhandlungen iiber die
Errichtung einer Européischen Staatsanwaltschaft voranzubringen und Fortschritte bei den Gesetz-
gebungsvorschldgen der Kommission zum Schutz der Rechte von Verdichtigten oder Beschul-
digten in Strafverfahren zu erzielen.

Es sollte dafiir gesorgt werden, dass jegliche Ertrage aus illegalen Aktivitéten, unabhingig davon,
wie diese von Kriminellen und kriminellen Organisationen erworben wurden, eingezogen werden.
Im Hinblick darauf wird sich der Vorsitz dafiir einsetzen, dass dariiber beraten wird, wie der Grund-
satz der gegenseitigen Anerkennung auf alle Formen der Einziehung auf der Grundlage einer
gerichtlichen Entscheidung angewendet werden konnte
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GEMISCHTER AUSSCHUSS

Task Force "Mittelmeerraum"'

Der Ausschuss wurde von der Kommission iiber die Durchfiihrung der operativen Ma3nahmen im
Rahmen der Task Force "Mittelmeerraum" informiert.

Siehe entsprechenden Tagesordnungspunkt der Ratstagung.

Steuerung des Schengen-Systems — Fiinfter Halbjahresbericht iiber das Funktionieren des
Schengen-Raums

Der Ausschuss erorterte den Fiinften Halbjahresbericht der Kommission iiber das Funktionieren des
Schengen-Raums (1. November 2013 bis 30. April 2014) (10063/14) und begriifite die Beratungen
der letzten Monate iiber die Stiarkung des Schengen-Raums und die Foérderung des gegenseitigen
Vertrauens.

Der Europiische Rat hatte im Juni 2011 erklért, dass die politische Lenkung und die Zusammen-
arbeit im Schengen-Raum weiter gestarkt werden miissen, damit das gegenseitige Vertrauen
zwischen den Mitgliedstaaten gefordert wird. Der Rat hatte am 8. Mérz 2012 Schlussfolgerungen
(7417/12) zu Leitlinien fiir eine Verstarkung der politischen Steuerung der Schengen-Zusammen-
arbeit angenommen. In den Schlussfolgerungen kam der Rat iiberein, dass unter jedem Vorsitz
einmal Debatten auf Ministerebene zu diesem Thema gefiihrt werden sollten, und begriiite die
Absicht der Kommission, regelméBig entsprechende Berichte zu erstellen.

Datenschutzrichtlinie

Der Ausschuss wurde vom Vorsitz liber den Sachstand (9873/14) beziiglich des Vorschlags fiir eine
Richtlinie zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch
die zustindigen Behorden zum Zwecke der Verhiitung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfol-
gung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr unterrichtet.
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Sonstiges

Unter diesem Tagesordnungspunkt wurde der Ausschuss liber den Sachstand in Bezug auf das
Paket "intelligente Grenzen" unterrichtet.

Die Kommission stellte die Vorschlédge fiir eine Neufassung des Visakodex (§401/14) und zur
Einfiihrung eines Rundreise-Visums (8406/14) vor, die sie Anfang April unterbreitet hatte.

Die polnische Delegation informierte die Minister iiber das Ergebnis des am 13./14. Mai 2014 in
Sopot (Polen) veranstalteten Forums der Minister der Mitgliedstaaten des Schengen-Raums mit
LandauBengrenzen.
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SONSTIGE ANGENOMMENE PUNKTE

JUSTIZ UND INNERES

Gewalt gegen Frauen

Der Rat verabschiedete Schlussfolgerungen zur Pravention und Bekdmpfung aller Formen der
Gewalt gegen Frauen und Miadchen, einschlieBlich der Genitalverstimmelung (9543/14).

Die Schlussfolgerungen sind nach der Veroffentlichung einer EU-weiten Erhebung der Agentur der
Européischen Union fiir Grundrechte (FRA) erstellt worden, in der MaBnahmen zur Bekdmpfung
der Gewalt gegen Frauen empfohlen wurden und die am 5. Mérz 2014 auf einer Konferenz unter
der Schirmherrschaft des griechischen Vorsitzes mit dem Titel "Gewalt gegen Frauen in der EU:
Missbrauch zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Offentlichkeit und online" vorgestellt wurde.

Anwendung der Charta der Grundrechte der Européischen Union

Der Rat nahm Schlussfolgerungen zum Bericht 2013 der Kommission tiber die Anwendung der
Charta der Grundrechte der Europidischen Union (9042/14) und zur Kohérenz zwischen internen
und externen Aspekten des Schutzes und der Forderung der Menschenrechte in der Européischen
Union ( (/0116/14) an.

In den Schlussfolgerungen wird hervorgehoben, dass die Charta der Eckpfeiler fiir den tatsdchlichen
und systematischen Schutz der Grundrechte im Rahmen der Union ist und fiir die europédischen
Organe ebenso volle Rechtsverbindlichkeit besitzt wie fiir die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung
des Unionsrechts, stellt aber gleichzeitig fest, dass sie innerstaatliche Systeme des Grundrecht-
schutzes nicht ersetzt, sondern lediglich ergénzt.

Katastrophenschutzverfahren

Der Rat nahm Schlussfolgerungen zu multinationalen Modulen im Rahmen des Katastrophen-
schutzverfahrens der Union' an, (82/6/14), in denen die Mitgliedstaaten aufgerufen werden, in
enger Zusammenarbeit mit der Kommission zu priifen, in welchen Féllen der Beitrag multinatio-
naler Module die europdische Katastrophenbewéltigungskapazitit steigern wiirde.

! ABIL. L 347 vom 20.12.2013.
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Aktionsplan fiir die E-Justiz

Der Rat nahm entsprechend der vom JI-Rat im Dezember 2013 verabschiedeten neuen Strategie fiir
die europiische E-Justiz (2014-2018)" einen mehrjihrigen Aktionsplan fiir die europdische E-Justiz
(2014-2018) (9714/14) an. In der Strategie werden die fiir die europdische E-Justiz geltenden allge-
meinen Grundsitze und die mit ihr verfolgten Ziele festgelegt und allgemeine Leitlinien fiir die
Erstellung eines entsprechenden neuen mehrjihrigen Aktionsplans fiir die européische E-Justiz, die
im ersten Halbjahr 2014 erfolgen soll, aufgestellt.

Der neue Aktionsplan enthilt eine Auflistung der durchzufiihrenden Projekte unter Angabe der
Teilnehmer, der erforderlichen Maflnahmen und, soweit moglich, eines als Hinweis dienenden Zeit-
plans.

Riickkehrpolitik der EU

Der Rat nahm Schlussfolgerungen zur Riickkehrpolitik der EU (9936/14) an, womit er auf die
Mitteilung der Kommission zu diesem Thema (8415/14) reagierte. In den Schlussfolgerungen wird
zu Beginn darauf hingewiesen, dass der Schwerpunkt auf eine effizientere Umsetzung und eine
griindlichere Konsolidierung der bestehenden Vorschriften statt auf neue Gesetzgebungsinitiativen
gelegt werden sollte

Ferner wird hervorgehoben, dass eine der Kernaufgaben fiir eine erfolgreichere Riickkehrpolitik der
EU darin bestehen sollte, die Zusammenarbeit zwischen der EU und Drittstaaten zu stirken, insbe-
sondere was die Identifizierung und die Ausweispapiere der Riickkehrer anbelangt.

Integration von Drittstaatsangehorigen

Der Rat und die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten verabschiedeten Schlussfolgerungen
zur Integration von Drittstaatsangehdrigen, die sich rechtméBig in der Européischen Union auf-
halten

(9905/1/14 REV 1) und erneuerten ihr Bekenntnis zu den zehn Jahre vorher angenommenen Grund-
prinzipien fiir die Politik der Integration von Einwanderern in der Europdischen Union, die sie
gleichzeitig in einen aktuellen politischen Kontext riickten.

! 2013/C 376/06 (ABI. C 376 vom 21.12.2013, S. 7).
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Terrorismus und Grenzsicherheit

Der Rat nahm Schlussfolgerungen des Rates zu Terrorismus und Grenzsicherheit (9906/14) an, in
denen die Mitgliedstaaten ermutigt werden, bewihrte Praxislosungen und Erfahrungen aus-
zutauschen, was die Grenzmanagementfahigkeiten sowie die Entwicklung und Zusammenarbeit bei
der Sensibilisierung von Grenzschutzbeamten fiir Fragen der Terrorismusbekdmpfung betrifft,
wobei sie Frontex einbeziehen konnen.

Insolvenzverfahren

Der Rat nahm eine Durchfiihrungsverordnung des Rates zur Ersetzung der Anhinge A, B und C der
Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 iiber Insolvenzverfahren (9157/14) an.

In den Anhdngen A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 sind die im nationalen Recht der
Mitgliedstaaten festgelegten Bezeichnungen der Verfahren und Verwalter aufgefiihrt, fiir die die
genannte Verordnung gilt.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Euro-
pdischen Union in Kraft.

Kiinftige Rolle des COSI
Der Rat nahm Kenntnis von den Grundziigen der kiinftigen Rolle des COSI (7843/3/14).

Der gemif3 Artikel 71 AEUV eingerichtete Stindige Ausschuss fiir die operative Zusammenarbeit
im Bereich der inneren Sicherheit (COSI) hat im Juni 2013 Beratungen iiber seine Zustiandigkeiten
und Aufgaben im Bereich Terrorismus aufgenommen; diese Beratungen filihrten zu einer breiteren
Debatte iiber die kiinftige Rolle des COSI.

ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN

Gipfeltreffen der EU mit Gruppen von Drittstaaten 2014-2015

Der Rat billigte einen iliberarbeiteten Zeitplan fiir Gipfeltreffen der EU mit Drittstaaten. Diese
Gipfeltreffen finden grundsitzlich in den Gebduden des Rates in Briissel statt. Jedoch sind auch Ad-
hoc-Entscheidungen moglich, durch die der Vorsitz des Rates der EU mit der Ausrichtung einzelner
Gipfeltreffen betraut wird. Nach dem iiberarbeiteten Zeitplan sind folgende Gipfeltreffen mit Dritt-
staaten vorgesehen:
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— ASEM-Gipfeltreffen: 16./17. Oktober 2014 in Mailand — Organisation, Ausrichtung und
Finanzierung durch den italienischen Vorsitz;

— Gipfeltreffen der Ostlichen Partnerschaft: 21./22. Mai 2015 in Riga — Organisation,
Ausrichtung und Finanzierung durch den lettischen Vorsitz;

— Gipfeltreffen EU-CELAC: 10./11. Juni 2015 in Briissel.

ENTWICKLUNG

Zusammenarbeit mit den AKP-Staaten

Der Rat nahm den im AKP-EU-Ministerrat zu vertretenden Standpunkt der EU zur Uberarbeitung
des Anhangs IV des AKP-EU-Partnerschaftsabkommens an. Mit der Uberpriifung soll das
Abkommen an die neue Haushaltsordnung fiir den EU-Haushaltsplan der Union und an die
Vorschriften fiir die Anwendung der Instrumente fiir das auswértige Handeln auf der Grundlage des
mehrjdhrigen Finanzrahmens der EU fiir den Zeitraum 2014-2020 angeglichen werden.

KATASTROPHENSCHUTZ

Katastrophenresilienz

Der Rat nahm die nachstehenden "Schlussfolgerungen zum Hyogo-Rahmenaktionsplan fiir die Zeit
nach 2015: Risikomanagement zur Stiarkung der Resilienz" an.

"1.  Seit der Verabschiedung des Hyogo-Rahmenaktionsplans der Vereinten Nationen im Jahr
2005 sind bei den globalen, nationalen und regionalen Bemiihungen um den Aufbau der
Resilienz im gesamten Katastrophenbewéltigungszyklus (Vorbeugung, Bereitschaft, Reaktion
und rascher Wiederaufbau) Fortschritte erzielt worden. Die verstéirkte Unterstiitzung des
Katastrophenrisikomanagements hat dazu beigetragen, dass der Katastrophenvorsorge groBBere
Aufmerksamkeit gewidmet wird und zunehmend Investitionen in diesem Bereich getdtigt
werden und man besser auf die Bewéltigung der Auswirkungen von Katastrophen vorbereitet
ist.

2. Ferner haben die Staats- und Regierungschefs sowie hochrangigen Vertreter auf der
Konferenz der Vereinten Nationen iiber nachhaltige Entwicklung, die 2012 in Rio de Janeiro
stattgefunden hat, ihr Bekenntnis zu dem Hyogo-Rahmenaktionsplan erneuert und dazu
aufgerufen, in einem erneuerten Bewusstsein der Dringlichkeit im Zusammenhang mit nach-
haltiger Entwicklung und Armutsbekédmpfung auf eine Verringerung von Katastrophenrisiken
und den Aufbau von Katastrophenresilienz hinzuwirken.
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Die 3. Weltkonferenz fiir Katastrophenvorsorge, die vom 14. bis 18. Mérz 2015 in Sendai
(Japan) stattfinden wird, bietet eine einzigartige Chance, auf den Erfolgen des Hyogo-
Rahmenaktionsplans aufzubauen, indem bestehende Miangel angegangen werden, und einen
ehrgeizigen Hyogo-Rahmenaktionsplan fiir die Zeit nach 2015 zu verabschieden, um die Welt
widerstandsfahiger gegen Katastrophen zu machen und kiinftige Herausforderungen besser zu
meistern.

Katastrophen stellen eine erhebliche Bedrohung der Entwicklungsanstrengungen und Armuts-
bekdmpfung dar. Risikominderungs-, Risikopréventions- und Risikomanagementstrategien
sind von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen von Katastrophen zu verringern
mit dem Ziel, Leben zu retten, die Umwelt zu bewahren (besonders in Anbetracht der
moglichen schwerwiegenden Folgen des Klimawandels einschlieBlich Naturkatastrophen,
Auslosung von Migrationsstromen usw.), die Gesundheit zu schiitzen und weltweit eine nach-
haltige Entwicklung sowie Armutsbekdmpfung und Wirtschaftswachstum sicherzustellen —
die Férderung von Investitionen in die Resilienz kann ein starker Motor fiir Innovationen,
Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplitzen sein, sie 6ffnet neue Mérkte und Geschéfts-
moglichkeiten und trigt zu einer hoheren Wettbewerbsfahigkeit und starkeren Nachhaltigkeit
der Politik in den einzelnen Sektoren bei.

Vor diesem Hintergrund begriifit der Rat die Mitteilung der Kommission 'Auf dem Weg zu
einem Hyogo-Rahmenaktionsplan fiir die Zeit nach 2015: Risikomanagement zur Stirkung
der Resilienz'', in der die ersten Standpunkte der Kommission beziiglich der Ausgestaltung
des Hyogo-Rahmenaktionsplans fiir die Zeit nach 2015 aufgezeigt werden, die auf den
Erfolgen einer Reihe von EU-Politiken unter anderem in den Bereichen Katastrophenschutz,
Umweltschutz und Anpassung an den Klimawandel sowie auf der durch humanitére und
entwicklungspolitische MaBnahmen der EU vorangetriebenen Resilienz-Agenda® und ihrem
Aktionsplan fiir Resilienz in krisenanfilligen Landern 2013-20207 basieren. Diese Ergebnisse,
die zur Umsetzung des Hyogo-Rahmenaktionsplans beigetragen haben, stellen einen
wichtigen Beitrag der EU zu einer kohérenten Strategie fiir das Katastrophenrisiko-
management dar und kdnnen verbreitet werden und als Grundlage fiir den neuen internatio-
nalen Rahmen fiir das Katastrophenrisikomanagement dienen. Der Rat verweist auf die
Bedeutung des Katastrophenrisikomanagements in allen Politikbereichen.

Der Rat bestitigt, dass die Europdische Union und ihre Mitgliedstaaten fest entschlossen sind,
bei den laufenden Verhandlungen eine aktive und konstruktive Rolle zu spielen und damit zu
einem ehrgeizigen Ergebnis der Konferenz beizutragen, das auf dem derzeitigen Hyogo-
Rahmenaktionsplan aufbaut. Er wird weiterhin eng in den Verlauf der Verhandlungen im
Vorfeld der Weltkonferenz in Sendai auf der Grundlage der folgenden fiinf zentralen Grunds-
atze eingebunden sein, wobei er den nicht bindenden Charakter des Hyogo-Rahmenaktions-
plans fiir die Zeit nach 2015 strikt beachten wird.

3

Dok. 8703/14 - COM(2014) 216.
Dok. 9325/13, 14616/12 - COM(2012) 586.
Dok. 11554/13.
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Verbesserung von Rechenschaftspflicht, Transparenz und Regierungsfithrung

7. Die Verbesserung von Rechenschaftspflicht, Transparenz und Regierungsfiihrung sollte ein
zentraler Grundsatz des Rahmens fiir den Hyogo-Rahmenaktion fiir die Zeit nach 2015 sein,
der Folgendes umfassen sollte:

- Entwicklung einer Reihe nicht bindender Standards und/oder Leitlinien und Mechanismen
zur Unterstilitzung der Umsetzung;

— Einrichtung freiwilliger gegenseitiger Begutachtungen, beispielsweise gegenseitiger
Begutachtungen, wie sie im EU-Rahmen erfolgreich durchgefiihrt wurden;

- Forderung der Erhebung und des Austauschs nicht-sensibler Daten iiber durch
Katastrophen verursachte Verluste, Gefahren und Vulnerabilititen im Rahmen einer Politik
der frei verfiigbaren Daten;

— Ausarbeitung systematischer MaBnahmen zur Sensibilisierung der Offentlichkeit fiir die
Risiken und Entwicklung einer Kultur des Risikomanagements und der Katastrophen-
resilienz;

— Verbesserung der Regierungsfiihrung im Hinblick auf das Katastrophenmanagement auf
allen Ebenen und in allen Sektoren, indem wirksame Koordinierungsmechanismen und
langfristige Partnerschaften zwischen unterschiedlichen Behdrden und einschldgigen
Interessengruppen — einschlieflich lokaler Akteure, der Zivilgesellschaft, der Hochschulen,
der Forschungseinrichtungen und des Privatsektors — aufgebaut werden,;

— Gewihrleistung, dass regionale zwischenstaatliche Organisationen die nationalen
Behdorden bei der Umsetzung des neuen Rahmens unterstiitzen; dies gilt auch fiir die
regionalen Plattformen zur Verringerung von Katastrophenrisiken.

Funktion von Zielvorgaben und Indikatoren fiir die Messung der Fortschritte und die
Forderung der Umsetzung

8. Der Rat betont, wie wichtig es ist, dass mit dem neuen Rahmen Ergebnisse erzielt und Fort-
schritte gemessen werden und die Umsetzung gefordert wird, indem auf angemessener Ebene
(weltweit, regional, national oder lokal) Ziele mit einem angemessenen Zeithorizont festge-
legt werden, die politisch akzeptabel, in operativer Hinsicht realisierbar sowie messbar und
erreichbar sind.

9.  Ein vereinfachtes neues Uberwachungssystem sollte zu einem wirksameren Instrument fiir die
Forderung der Umsetzung auf den unterschiedlichen Ebenen, den Austausch iiber Erfolge und
die Messung der erzielten Fortschritte werden, die unter anderem anhand von Indikatoren
erfolgen kann, mit denen Verdanderungen hinsichtlich der Auswirkungen von Katastrophen im
Zeitverlauf gemessenen werden und die dazu beitragen, die Fortschritte beim Aufbau von
Katastrophenresilienz und bei der Verringerung von Vulnerabilititen nachzuvollziehen.

10578/14 31
DE



5.und 6. Juni 2014

Stirkung des Beitrags zu nachhaltigem und intelligentem Wachstum

10. Der Rat betont, dass es bei dem Hyogo-Rahmenaktionsplan fiir die Zeit nach 2015 unbedingt
erforderlich ist, den Beitrag des Katastrophenrisikomanagements zu intelligentem, nach-
haltigem und inklusivem Wachstum zu verstirken, indem unter anderem

- die Katastrophensicherheit zu einem Kernpunkt wirtschaftlicher und finanzieller Entschei-
dungen sowohl im 6ffentlichen als auch im privaten Sektor ausgebaut und die Risiko-
empfindlichkeit sowie Klima- und Katastrophenresilienz fiir alle gréeren Infrastrukturen
und Projekte gefordert wird;

— die Bewertung des Katastrophenrisikos und szenarienbasierte Fahigkeitsanalysen gefordert
werden;

— der neue Rahmen in enger Partnerschaft mit dem Privatsektor, internationalen
Finanzinstitutionen und den groB3en Investoren entwickelt und umgesetzt wird und neue
Initiativen fiir die Einbindung aller Unternehmen gefordert werden, wozu auch die Forde-
rung der Nutzung der Wertschopfungskette der Versicherung und Riickversicherung zéhlt;

— der Einsatz innovativer Technologien und Instrumente zur Unterstiitzung des
Katastrophenmanagements gefordert wird;

- eine systematischere und verstarkte Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik herge-
stellt wird, was auch fiir die Zukunftsforschung gilt, um kiinftige Risiken und Herausforde-
rungen bewiéltigen zu konnen;

— langfristiges nachhaltiges, inklusives und griines Wachstum dadurch sichergestellt wird,
dass als Teil des Risikomanagementkonzepts fiir die mit dem Klimawandel und anderen
Bereichen der Umweltpolitik verbundenen Risiken ein gemeinsames Konzept fiir die
Anpassung an den Klimawandel erstellt wird, wobei ein starkes Augenmerk auf die
Eindimmung der zugrunde liegenden Risikofaktoren im Okosystemmanagement und auf
den Aufbau der Resilienz von Okosystemen in Bezug auf die Anpassung sowie auf
Ressourceneffizienz, Flaichennutzung, Raumplanung einschlieflich Stadtplanung,
Umweltiiberwachung und Forderung der Folgenabschitzung zu legen ist;

— die Durchfiihrung von RisikomanagementmaBBnahmen geférdert wird und die Kapazititen
auf lokaler Ebene durch die Anwendung von horizontal und vertikal angelegten Konzepten
bei der Entwicklung sektorbezogener politischer MaBBnahmen ausgebaut werden.
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Beriicksichtigung von Vulnerabilititen und Bediirfnissen in einem umfassenden Rahmen

11.  Ein Hyogo-Rahmenaktionsplan fiir die Zeit nach 2015 sollte die wichtigsten Vulnerabilititen
und Bediirfnisse in einem iibergeordneten Rahmen beriicksichtigen und neben Naturgefahren
auch Konflikten und Fragilititen sowie technologischen Risiken Rechnung tragen und sowohl
langsam einsetzende Naturkatastrophen und ortlich begrenzte Katastrophen als auch globale
Schocks und Belastungssituationen einbeziehen.

12. Dieser Rahmen sollte verstirkt auf die 4rmsten und am meisten gefahrdeten Menschen ausge-
richtet sein und deren Entscheidungs- und Handlungskompetenz verbessern, das grof3e
Potenzial, mit dem die Zivilgesellschaft und der Privatsektor zur Verwirklichung der Ziele der
nachhaltigen Entwicklung beitragen konnen, ausschopfen und einen spezifischen Schwer-
punkt auf die lokale Ebene und den Aufbau von Resilienz in den Stadten legen.

Gewiihrleistung der Kohérenz mit der internationalen Agenda

13.  Angesichts der Bedeutung der Katastrophenresilienz und der mit ihr verbundenen und oben
beschriebenen Risikofaktoren bei der Ausarbeitung eines libergeordneten Hyogo-Rahmen-
aktionsplans fiir die Zeit nach 2015 weist der Rat darauf hin, dass dieser Hyogo-Rahmen-
aktionsplan in enger Abstimmung mit den damit im Zusammenhang stehenden laufenden
internationalen Prozessen entwickelt werden sollte, insbesondere mit den Beratungen tiber die
Entwicklungsagenda fiir die Zeit nach 2015 und iiber die Ausgestaltung des Klimaschutz-
libereinkommens fiir die Zeit nach 2015. Dieses Ubereinkommen bietet eine weitere Gele-
genheit, um die Anpassungsbemiihungen in den d&rmsten und am stirksten gefihrdeten
Landern mit dem hochsten Bedarf und das Katastrophenrisikomanagement einzubeziehen.
Die Politiken, Zielsetzungen und Zielvorgaben sowie die entsprechenden Uberwachungs-
regelungen, die in den genannten einschligigen Foren erortert werden, und der Hyogo-
Rahmenaktionsplan fiir die Zeit nach 2015 sollten sich gegenseitig ergédnzen und verstirken."

EUROPAISCHER WIRTSCHAFTSRAUM

Beschiiftigung und soziale Innovation

Der Rat verabschiedete einen Beschluss tiber den im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zu vertre-
tenden Standpunkt der Européischen Union zur Anderung des EWR-Abkommens zwecks
Aufnahme des Programms der EU fiir Beschéftigung und soziale Innovation (8536/14).

Mit dem Programm fiir Beschéftigung und soziale Innovation, dessen Laufzeit den Zeitraum
2014-2020 umfasst, soll ein Beitrag zur Umsetzung der Strategie Europa 2020 geleistet werden,
indem finanzielle Unterstiitzung fiir die Forderung hochwertiger und nachhaltiger Beschéftigung,
die Gewdhrleistung eines angemessenen Sozialschutzes, die Bekdmpfung der sozialen Ausgrenzung
und der Armut und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen bereitgestellt wird.

10578/14 33
DE


http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/14/st08/st08536.de14.pdf

5.und 6. Juni 2014

LANDWIRTSCHAFT

Gemeinsame Agrarpolitik — besondere Stiitzung nach Artikel 68

Der Rat nahm Schlussfolgerungen zu einem Sonderbericht des Europdischen Rechnungshofs mit
dem Titel "Gemeinsame Agrarpolitik: Wurde die besondere Stiitzung gemal3 Artikel 68 der Verord-
nung (EG) Nr. 73/2009 des Rates gut ausgestaltet und durchgefiihrt?" an. Die Schlussfolgerungen
sind in Dokument 9778/14 enthalten.

UMWELT

Ubereinkommen zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten

Der Rat verabschiedete einen Beschluss zur Erméchtigung der Europdischen Kommission, im
Namen der Europiischen Union einen Vorschlag zur Anderung der Anhénge des Ubereinkommens
zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten auf der elften Tagung der Vertragsparteien-
konferenz vorzulegen (10036/14).

Die elfte Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Ubereinkommens soll vom 4. bis

9. November 2014 in Quito (Ecuador) stattfinden. Das Ubereinkommen zur Erhaltung der
wandernden wild lebenden Tierarten (Convention on the Conservation of Migratory Species of
Wild Animals — CMS) dient der Erhaltung wandernder Tierarten in ithrem gesamten Lebensraum
auf dem Land, im Wasser und in der Luft. Die EU ist seit dem 1. November 1983 Vertragspartei
dieses Ubereinkommens.
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	Der Ausschuss wurde von der Kommission über die Durchführung der operativen Maßnahmen im Rahmen der Task Force "Mittelmeerraum" informiert.

